










Erschließungsbeitrag Straßenausbaubeitrag kein Beitrag 
Erstmalige Herstellung Ausbau (Verbesserung, Erneuerung) Instandsetzung, Unterhalt (Reparatur) 

Beispiele: 
 

• Neubau einer Straße 
• Erneuerung einer 

Straße, deren 
Ausbauzustand nicht 
den rechtlichen 
Vorschriften der 
erstmaligen 
Herstellung in dem 
Zeitpunkt entsprach, 
indem die Straße 
Erschließungsanlage 
wurde. 

• frostsicherer Unterbau der Fahrbahn, 
• Erneuerung der Fahrbahn nach ca. 25 Jahren 
• Erneuerung der Beleuchtungsanlage nach ca. 20 Jahren 
• Verbesserung  der Fahrbahn durch Verbreiterung 
• Verbesserung der Fahrbahn, die Risse aufzeigt, durch 

deutliche Verstärkung der Trag- und Deckschicht (ab ca. 
4 cm Erhöhung) 

• Verbesserung der Fahrbahn, die Risse aufzeigt, durch 
Abfräsen der Verschleißschicht und Aufbringen einer 
Profilausgleichsschicht sowie einer stärkeren 
Asphaltfeinbetonschicht (ab ca. 2 cm Erhöhung) 

• Verbesserung  der  Beleuchtungsanlage  (z.B. Aufstellen  
weiterer Straßenleuchten, Verbesserung der Leuchtstärke,) 

• Anlegung oder Verbesserung der Straßenentwässerung, 
• Anlegen von Straßenbegleitgrün, Anpflanzung von 

Straßenbäumen, 
• Verbesserung von Gehwegen, Anlegen eines zweiten 

Gehweges, 
• Anlegen von Parkstreifen und Parkbuchten, 
• Umgestaltung einer Fahrstraße in eine Fußgängerzone, 
• Anlegen verkehrsberuhigter Bereiche, sofern gebrauchs- 

und wertsteigernde Vorteile entstehen. 

• Einbau von mangelhaftem Material, so dass keine 
intakte und haltbare Straße vorliegt,  

• ein Gehweg wird erneuert und so stark verschmälert, 
dass er nicht mehr funktionell benutzt werden kann 

• Die Erneuerung ist überflüssig, wird aber z.B. aus 
beschäftigungspolitischen Gründen durchgeführt 
(damit die Bauindustrie Aufträge hat) 

• Bürgersteige  werden bereits nach 10 bis 20 Jahren 
erneuert, so dass ihre Nutzungsdauer nicht 
abgelaufen ist 

• Vor Ablauf der Nutzungsdauer wird die 
Gesamterneuerung wegen einer anderweitigen 
Inanspruchnahme der Straße erforderlich, Beispiel: 
Das KU Stadtwerke Penzberg gräbt die Straße auf und 
verlegt eine Gasleitung. Die Kosten für die Straße 
muss der Verursacher der Erneuerung bezahlen. 

• Abfräsen  der  Verschleißschicht  und  Aufbringen  
einer Schicht gleicher Stärke 

• Beheben kleiner oder begrenzter Schäden, wie das 
Ausbessern von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen oder 
Durchführung von Bauarbeiten auf mehreren 
Teilbereichen, sofern der Ausbau und/oder 
Ausbaubedarf weniger als ein Viertel der gesamten 
Straßenlänge umfasst  



Straßenklassifizierungen 
Straßenklasse 

Ortsdurchfahrten 
Staatsstraßen St 2063 und St 2370 sowie 
Kreisstraße (Antdorfer Straße) 

Maßnahme 
Überbreite Fahrbahn (größer 6 m) 
Gehweg, Radweg, Parkplätze, Grünanlagen, 
Beleuchtung, Entwässerung 

Hauptverkehrsstraßen: 
Mehr als 75 % des Verkehrs ist dem 
durchgehendem innerörtlichen Verkehr und 
dem Durchgangsverkehr zuzuordnen 

Fahrbahn 
Gehweg, Radweg, Parkplätze, Grünanlagen, 
Beleuchtung, Entwässerung 

Anlieger- und Durchgangsverkehr sind in etwa 
gleichgewichtig 

Haupterschließungsstraßen: Fahrbahn 
Gehweg, Radweg, Parkplätze, Grünanlagen, 
Beleuchtung, Entwässerung 

Anliegerstraßen: 
Mehr als 50% des Verkehrs führt zu den 
Grundstücken hin oder geht von diesen aus 
(Anliegerverkehr) 

Fahrbahn, Gehweg, Radweg, Parkplätze, 
Grünanlagen, Beleuchtung, Entwässerung 

Verkehrsberuhigte Bereiche Mischflächen, Parkplätze, Grünanlagen, 
Beleuchtung, Entwässerung 

Anteil der Stadt 
70% 
45% 

70% 
45% 

50% 

35% 

20% 

20% 



Ortsdurchfahrten 

Anliegeranteil 
30% Fahrbahnüberbreite 
55 % sonstige Einrichtungen 

Hauptverkehrsstraßen: 
Anliegeranteil 
30% Fahrbahn  
55 % sonstige Einrichtungen 

Haupterschließungsstraßen: 

50% Fahrbahn  
65 % sonstige Einrichtungen 

Anliegeranteil 

Anliegeranteil 

Anliegeranteil 

Anliegerstraßen: 
80 % 

Verkehrsberuhigte Bereiche 
80 % 
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